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Das Ausfüllen

der Lohnbescheinigung 2011

Online erfassen und Geld sparen – Infos auf der Rückseite.



756.9293.9331.32 Moser, Otto 09.03.56 M 01.01. 15.1

756.2323.2323.35 Meili, Elsa 07.03.65 F 16.10. 31.1

756.3232.2323.53 Muster, Hans 14.03.61 M 01.01. 31.1
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Verwandtschaftsgrad (VG)
Bei mitarbeitenden Familienmitgliedern
in der Landwirtschaft bitte den
jeweiligen Verwandt schaftscode
angeben:
EhepartnerIn E
Tochter T
Sohn S
Eltern L

Kanton (Kt)
Für alle anderen Angestellten ist jeweils
der Kanton des Erwerbsortes
anzugeben (z.B. LU).

Versichertennummer 
Geben Sie hier die neue (13-stellige)
AHV-Nr. an. Nicht mehr bei Ihnen tätige
Personen bitte streichen. Hingegen sind
Angestellte, die nicht aufgeführt sind, in
der Lohn beschei ni gung einzutragen.

Versichertenangaben 
Für jene Arbeitnehmer, die Sie uns
nachmelden (da sie nicht aufgeführt
sind), geben Sie bitte Familienname
(und ggf. Mädchenname) und
Vorname(n) sowie Geburtsdatum und
Geschlecht an.

Beschäftigungsdauer 
Machen Sie die Angaben bitte auf den
Tag genau.

Austritt 
Setzen Sie ein «A», wenn ein definitiver
Austritt im betreffenden Jahr erfolgte,
ohne eine allfällige Neuanstellung im
kommenden Jahr (z.B. bei saisonalen
Arbeitsstellen).

AHV-Lohn
Bei der AHV-Lohnsumme handelt es
sich um den Bruttolohn ohne Kinder -
zulagen und ohne eventuelle Taggeld -
leistungen einer Versicherung infolge
Krankheit oder Unfall. 
Tragen Sie hier sämtliche beitrags pflich -
tigen Löhne und Entgelte ein (Bar- und
Naturallöhne, IV-Taggelder, Erwerbs -
ausfallentschädigungen der EO, Mutter -
schaftsentschädigung, Verwaltungs -
ratshonorare, Entschä di gungen an
Vereinsfunktionäre, Tantiemen usw.). 
Mit Erreichen des ordentlichen AHV-
Rentenalters haben Arbeitnehmende
Anspruch auf den Rentnerfreibetrag von
monatlich CHF 1400.–.
Lohnbestandteile, die diesen Freibetrag
übersteigen, sind AHV/IV/EO-beitrags -
pflichtig. Bei ange brochenen Monaten
kann der volle Freibetrag angerechnet
werden. 
Für Personen, welche im Deklarations -
jahr das offizielle AHV-Rentenalter er -
reichen, gilt der Freibetrag ab Folge -
monat nach dem Geburtstag. Die
Ein  kommen sind in diesem Fall auf zwei
Zeilen aufzuführen (Lohn bis und mit
Geburtsmonat und Lohn ab Renten -
beginn).
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Einfach ausfüllen.       



Übertrag der Schlusstotale auf Deckblatt
«Rekapitulation der Lohnmeldung 2011»
Die jeweiligen Schlusstotale der Lohnsummen
«AHV/IV/EO/ALV/ALV 2/FAK LU» und allfällige
bewilligte «Familienzulagen» sind unbedingt auf das
vorliegende Deckblatt «Rekapitulation der Lohnmel-
dung 2011» zu übertragen. Somit können wir Ihnen
die Jahresabrechnung 2011 erstellen. Bitte beachten
Sie, dass die Höchstgrenzen bei der «ALV/ALV 2»
gemäss Ihrer Lohnbuchhaltung richtig gemeldet
werden. Die ALV-Beitragssätze pro Mitarbeitende/n
werden wie folgt geschuldet:

n 2,2% bis Fr. 126’000.–/Jahr 
n 1,0% ab Fr. 126’001.– bis 315’000.–/Jahr 

Für die Angaben der «FAK LU»-Lohnsummen 
sind nur die im Kanton Luzern beschäftigten
Arbeitnehmenden zu totalisieren. 

Abgabefrist
Bitte retournieren Sie die Lohnmeldung 2011

vollständig ausgefüllt und unterzeichnet bis

spätestens am 30. Januar 2012. Vielen Dank.

Lohnmeldungen mit fehlenden Angaben müssen

wir zurückweisen. 

Verspätet eingereichte Lohnmeldungen können

Verzugszinsen auslösen. 

 0. A 80’000 LU

 2. 15’000 LU

 2. 140’000 LU Marco 01.01. 31.12. 2’400
Stefan 01.01. 31.12. 1’800 4’200

235’000 235’000 4’200
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AHA!
111’999

Familienausgleichskasse
Kontrollieren Sie hier die ausbezahlten
Familienzulagen pro Arbeitnehmer.
Falls Ihre Auszahlung nicht mit den
bewilligten Zulagen übereinstimmt,
setzen Sie in der Kolonne «Betrag pro
Bezüger» den effektiv ausge richteten
Betrag ein und ändern Sie allenfalls die
Dauer «von» «bis».
Bitte beachten Sie, dass dann auch das
Schlusstotal angepasst werden muss.

Beschäftigte, welche in der Lohn -
bescheinigung nicht aufgeführt sind,
müssen mit dem offiziellen Anmelde -
formular für Familienzulagen noch
gemeldet werden.

8 - 12

        Danke.



AUSGLEICHSKASSE
LUZERN

Ausgleichskasse Luzern
Würzenbachstrasse 8, 6000 Luzern 15
Telefon 041 375 05 05
Fax 041 375 05 00
Mail beitraege@ahvluzern.ch
Internet www.ahvluzern.ch
Öffnungszeiten: Montag – Freitag,

08.00–11.30 Uhr, 13.00–16.30 Uhr

Gut zu wissen!

Umrechnung Netto- in Bruttolöhne
(Direkte Barlohnzahlungen ohne Abzüge direkt an Arbeitnehmer sind Nettolöhne.)

Werden Nettolöhne ausbezahlt, sind diese zur Abrechnung der AHV/IV/EO/ALV-Beiträge gemäss Tabelle

«Umrechnung von Nettolöhnen in Bruttolöhne AHV/IV/EO/ALV» umzurechnen (siehe Infos unter

www.ahvluzern.ch), oder ausdrücklich als Nettolöhne zu deklarieren (eine Umrechnung erfolgt dann durch

die Ausgleichskasse). 

Betriebe ohne Lohnzahlungen
Falls Sie im Abrechnungsjahr keine Löhne ausgerichtet haben, kreuzen Sie bitte das Feld «Kein AHV-

pflichtiges Personal» (Rekapitulation der Lohnmeldung 2011) an.

Betriebe mit eigenen Computerlisten
Die Vorderseite der Lohnbescheinigung (Rekap) wird zum Deckblatt der Computerliste. Die Totale über-

nehmen Sie direkt aus den EDV-Unterlagen und tragen sie auf der Vorderseite ein. Das unterzeichnete

Formular reichen Sie zusammen mit der Computerliste ein.

Wichtige Eckdaten für das Jahr 2011
• Jahrgang 1994 und jünger sind noch nicht AHV-abrechnungspflichtig

• Jahrgang 1946 = AHV-Altersgrenze Männer

• Jahrgang 1947 = AHV-Altersgrenze Frauen

Abgabefrist
Bitte retournieren Sie die Lohnbescheinigung 2011 vollständig ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens

am 30. Januar 2012. Vielen Dank! Abrechnungen mit fehlenden Angaben müssen wir zurückweisen.

Die zu spät eingereichte Lohnbescheinigung kann Verzugszinsen auslösen.

Lohnbescheinigung online ausfüllen und Geld sparen
Die Lohnbescheinigung können Sie auch elektronisch erfassen und uns übermitteln. Dafür steht Ihnen unser

PartnerWeb als Internetplattform zur Verfügung. Sofern Ihr Lohnprogramm den Lohnstandard «ELM» unter-

stützt (siehe www.swissdec.ch), können Sie die Lohndeklaration ebenfalls via PartnerWeb übermitteln.

Ihre Vorteile:
• Schnell und einfach ausgefüllt.

• Weniger Kosten: Ihr Anteil an unseren Verwaltungskostenbeiträgen reduziert sich um 0,15 Prozent.

Interessiert?
Für die Nutzung der gesicherten Plattform müssen Sie sich anmelden. Die Anmeldung für die elektronische

Erfassung der Lohnbescheinigung 2011 muss bis spätestens Freitag, 30. Dezember 2011, erfolgen.

Fragen zur
Lohnbescheinigung 2011?
Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.

Für weitere Infos siehe unter: www.ahvluzern.ch


